
Allgemeine Vertragsbedingungen (AGB) der Firma it5000 Florian Schmidt (Stand 25.04.2004) 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese AGB gilt ausschließlich für alle Tätigkeiten der Firma it5000 Florian Schmidt. Entgegen-
stehende oder von der AGB abweichende Bedingungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung der 
Firma it5000 Florian Schmidt. 

(2) Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Geschäfte mit dem Besteller. 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
(1) Angebote oder Bestellungen unserer Kunden sind bindend. Wir können dieses Angebot inner-
halb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen, die bestellte Ware 
zusenden oder mit der Dienstleistung beginnen. 

(2) Alle Angaben und Angebote der Firma it5000 Florian Schmidt sind, wenn nicht anders verein-
bart, unverbindlich und freibleibend. 

(3) Wir sind berechtigt, Unteraufträge zu erteilen. 

§ 3 Überlassene Unterlagen 
An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie 
z.B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese 
Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dem Besteller 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht inner-
halb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 

§ 4 Liefergegenstand und Teilleistungen 
(1) Wir behalten uns bis zur Lieferung handelsübliche technische Änderungen, insbesondere 
Verbesserungen vor, wenn hierdurch nur unwesentliche Änderungen in der Beschaffenheit eintre-
ten und der Besteller nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. 

(2) Bei der Lieferung insbesondere von Software gelten die Nutzungsbedingungen des Herstellers 
uneingeschränkt. Vorhandene Urheberrechtsvermerke oder Registriermerkmale, wie insbesondere 
Registriernummern in der Software dürfen nicht entfernt oder verändert werden. 

(3) Wir zu Teilleistungen berechtigt, sofern es dem Kunden zumutbar ist. Teillieferungen gelten 
dann als selbstständige Lieferung und Leistung. 

§ 5 Preise und Zahlung 
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließ-
lich Verpackung und Transport. Kosten der Verpackung und Transport werden gesondert in Rech-
nung gestellt. Alle Preise gelten in EURO und enthalten die jeweils die in der Bundesrepublik 
Deutschland gültige Mehrwertsteuer. Zusätzlich kann auch noch der Betrag ohne Mehrwertsteuer 
angegeben sein. 

(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf eines der von uns genannten Konten zu 
erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung 
zu zahlen. Im Verzugsfall haben wir die Wahl, Verzugszinsen in Höhe der uns berechneten Bank-
kreditzinsen oder in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatzes als Schadensersatz zu 
berechnen. Hiervon unberührt bleibt das Recht des Kunden niedrigere Zinsen zu zahlen, sofern er 
eine geringere Belastung nachweist. 

(4) Wird vereinbart, dass die Leistung innerhalb von vier Monaten erbracht werden soll, so sind wir 
innerhalb dieser Frist an die vereinbarten Preise gebunden. Bei Gründen, die wir nicht zu vertreten 
haben und die sich aus einer Erhöhung unserer Einkaufspreise, Herstellungs- oder Transportkosten 
ergeben, sind wir zu einer angemessenen Anpassung berechtigt. Beträgt die Preiserhöhung über 
vier Prozent, kann der Kunde innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang der Benachrich-
tigung über die Preiserhöhung durch schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktre-
ten. 

§ 6 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§ 7 Lieferzeit uns Selbstbelieferung 
(1) Da wir Hardware und Standardsoftware bei Lieferanten beziehen, steht unsere Lieferpflicht unter 
dem Vorbehalt rechtzeitiger und richtiger Selbstbelieferung. 

(2) Von uns nicht zu vertretenden Leistungshindernisse führen zu einer entsprechenden Verlänge-
rung der Leistungsfrist. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn das Leistungshindernis 
auf unbekannte Zeit fortbesteht und der Vertragszweck gefährdet ist. Dauert die Behinderung 
länger als 2 Monate, ist der Auftraggeber berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn ihm nicht ein Rücktrittsrecht vom Vertrag insgesamt zusteht. 

(3) Alle von uns genannten Liefertermine sind, wenn nicht anders genannt unverbindlich. 

(4) Stellt der Kunde eine vom Ihm zu beschaffende Leistung / Vorbedingung / Information nicht oder 
nicht rechtzeitig zur Verfügung, so verlängert sich die Lieferzeit entsprechend. 

(5) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflich-
ten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern 
vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer 
zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser 
in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung 
einschließlich etwaiger Nebenforderungen vor. Bei Kaufleuten behalten wir uns das Eigentum an 
dem Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dieser Geschäftsbe-
ziehung einschließlich etwaiger Nebenforderungen.  

(2) Eine Weiterveräußerung an Dritte vor vollständiger Bezahlung ist dem Käufer nicht gestattet, 
außer es gehört zu dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb des Kunden, an Dritte weiterzuveräußern. 
Im Falle der erlaubten oder unerlaubten Weiterveräußerung an Dritte tritt uns der Kunde bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturabetrages (inkl. MwSt.) ab, die ihm aus der Veräußerung 
gegen seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob der Lieferge-
genstand ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert worden ist. Im Fall berechtigter Weiterver-
äußerung bleibt der Kunde zum Forderungseinzug ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen 
selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Im Fall der berechtigten Weiterveräußerung verpflichten 
wir uns, nicht selbst einzuziehen, wenn der Kunde nicht im Zahlungsverzug ist und seinen Zah-
lungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt.  

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in den Liefergegenstand hat uns der Kunde 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und uns alle zu einer Intervention notwendigen Unterla-
gen zuzuleiten.  

(4) Bei der Verwertung der Vorbehaltsware und der abgetretenen Forderung gilt folgendes: Ist der Kunde 
privater Endverbraucher und nicht gewerblicher Unternehmer, so gelten die Vorschriften des Verbraucher-
schutzgesetzes. Ist er im Handelsregister eingetragen, so können wir über die Vorbehaltsware nach bestem 
Ermessen frei verfügen. Der erzielte Erlös der Verwertung abzüglich entstandener Kosten und Zinsen wird 
auf den ausstehenden Kaufpreis angerechnet. Uns abgetretene Forderungen können wir direkt bei Dritten 
einziehen. Hierbei erfolgt wiederum ein Abzug der uns entstandenen Kosten und Zinsen der fälligen 
Forderung. 

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge 
(1) Offensichtliche Mängel sind vom Käufer innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung des Vertragsgegens-
tandes oder Erbringung der Dienstleistung schriftlich uns gegenüber zu rügen. 

(2) Bei einem Mangel sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder zur Nacherfüllung berechtigt. 
Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch 
den Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlge-
schlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, 
kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den 
Rücktritt vom Vertrag erklären. 

(3) Keine Gewährleistungsansprüche des Kunden bestehen dann, wenn Mängel durch unsachgemäße 
Behandlung oder Überbeanspruchung durch den Käufer oder Dritte an dem Gerät auftreten oder der 
Liefergegenstand auf Vorgaben des Kunden erstellt wurde und der Mangel auf diese Vorgaben zurückzu-
führen ist. 

(4) Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab Lieferdatum. Diese Frist gilt auch für Ansprüche 
auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht 
werden. 

(5) Von der Gewährleistung sind auch die Waren ausgeschlossen, die einem natürlichen Verschleiß 
unterliegen oder mit einem Haltbarkeitsdatum versehen sind, welches abgelaufen ist. 

(6) Wird vom Hersteller für den Liefergegenstand eine freiwillige Garantie gegenüber dem Kunden gewährt, 
richten sich Art und Umfang der Garantieleistungen ausschließlich nach dem Inhalt der Herstellergarantie. 
Aus dieser Garantie kann ausschließlich der Hersteller in Anspruch genommen werden. Die vorher be-
schriebene Gewährleistung bleibt hiervon unberührt. 

(7) Im Fall einer Rücknahme des Liefergegenstandes ist dieser vollständig, insbesondere mit dem gesam-
ten Zubehör und der Originalverpackung sowie der Originalrechnung zurückzugeben. Ansonsten erfolgt 
eine angemessene Aufrechnung auf den Kaufpreis. 

§ 10 Haftungsbeschränkungen und Mithilfe des Kunden  
(1) Bei auf leichter Fahrlässigkeit beruhendem Verzug sind wir im Rahmen der gesetzlichen Regelungen 
zur Nacherfüllung verpflichtet. In diesem Fall sind Schadensersatzansprüche auf den dreifachen Wert der 
Lieferung / Leistung beschränkt.  

(2) Der Kunde ist zur Sicherung der von ihm auf den Liefergegenstand aufgespielten Daten durch Überspie-
lung auf einen externen Datenträger verpflichtet. Insbesondere gilt dies im Falle einer Reklamation und 
einer daraus notwendigen Reparatur die Firma it5000 Florian Schmidt oder seiner Partner. 

(3) Eine weitergehende Haftung über unmittelbar im Liefergegenstand entstandene Schäden hinaus ist, 
soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für die Integrati-
on der Liefergegenstände in andere technische Anlagen. Hierzu zählen ebenfalls Schäden, die durch 
unsachgemäßen oder grob fahrlässigen Umgang mit dem Liefergegenstand entstanden sind. 

(4) Schadensersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, wegen Verschuldens bei Vertragsschluss ( 
culpa in contrahendo ), wegen mündlicher Zusagen unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter und 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen oder aus unerlaubter Handlung sind gegenüber uns und unseren 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
oder vorsätzliches Handeln vorliegt. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht in Fällen, in denen es 
sich um eine schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten / wesentlicher vorvertraglicher Pflichten 
handelt. 

§ 11 Datenschutz 
Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zur Erfüllung des Vertrages gespeichert und 
weiterverarbeitet werden. 

Zusatz bei Fernabsatzverträgen  § 12 Warenrücksendu ngen / Teleabsatz-
gesetz 
(1) Entsprechend dem Fernabsatzgesetz räumen wir unseren Kunden bei online  bestellten Waren ein 
Widerrufsrecht gemäß § 355 BGB ein. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt mit dem Tage des 
Eingangs der Ware beim Empfänger bzw. bei Teillieferung mit dem Eingang der ersten Lieferung beim 
Empfänger. Der Widerruf bedarf keiner Begründung, zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs an die Adresse des Verkäufers bzw. die Rücksendung der Ware an die Adresse des Verkäu-
fers. 

(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren die nach Kundenspezifikatio-
nen angefertigt wurden. Auch besteht dieses Widerrufsrecht nicht bei der Lieferung von Audio- oder 
Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt 
worden sind. 

(3) Das Rückgaberecht gilt ferner nur bei Rücksendung der Waren im Originalzustand ohne Gebrauchsspu-
ren, in Originalverpackung und Beilage der Originalrechnung. Bei Bestellungen bis 40 Euro kann es dem 
Käufer zugemutet werden, die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 

Zusatz bei Versandbestellungen § 13 Gefahrübergang 
(1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an einen anderen Ort als den vereinbarten Erfüllungsort ge-
schickt, so geht die Gefahr des zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung des Liefer-
gegenstandes mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer, Versandbeauf-
tragten oder Abholer auf den Kunden über. Dies gilt auch, wenn wir die Frachtkosten übernehmen und / 
oder den Versand selber übernehmen.  

(2) Ist die Ware versandbereit und/oder verzögert sich die Versendung der Ware aus Gründen, die der 
Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit Zugang der Versandbereitschaft auf den Kunden über.  

(3) Transportschäden müssen dem Versender schnellstmöglich nach Ablieferung beim Kunden angezeigt 
werden. 

§ 14 Sonstiges 
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundes-
republik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthal-
ten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  

(3) Gegenüber Vollkaufleuten ist für alle aus der Geschäftsverbindung herrührenden Ansprüche als Ge-
richtsstand Stuttgart vereinbart. 


